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Zitat von MSBayern

Leider kann ich Dir da nicht kompetent Auskunft geben. Ich würde einfach mal
Rechtsberatungsstellen in Deiner Gegend googeln und schauen, ob es in ihrem
Leistungsspektrum enthalten ist. Die Chance ist allerdings groß, dass es viel zu speziell
ist. Meine erste Anlaufstelle (nach Rücksprache mit dem Schulamt spezifisch zu Deinem
Vertrag) wäre die GEW. Nur weil es einmal dort nicht so gut gelaufen ist, heißt bei
Weitem nicht, dass es diesmal wieder so ist. Viel Erfolg!

Danke.

Zitat von Susannea

Ich sehe auch nicht, wonach du das zurückzahlen müssen solltest, wenn du nicht
bestehst.

Das wäre ja irgendwie auch so, als würde man Langzeitstudiengebühren zurück zahlen müssen.

Seltsam dass das selbst die Experten beim Amt nicht wissen, aber gut.

Sind die Knebelverträge in Niedersachsen oder Sachsen Anhalt auch so aufgesetzt?

Scheint als hätte das Schulamt erlebt, dass viele nach den 2 Jahren gekündigt haben.

Ich halte euch auf dem laufenden wenn ich näheres weiß.

Bedeutet die Bemerkung dann dass ich 20 000 Euro zurückzahlen müsste? Es sind ja fast 10
000 Euro pro Jahr vom Brutto, also dann sicher für 2 Jahre?
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